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Ordnung zur Änderung
der Allgemeinen Prüfungsordnung

für die Bachelorstudiengänge
an der Universität Trier

Vom 28.02.2011

Aufgrund des § 7Absatz 2 Nr. 2 und des § 76
Absatz 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S.
463), BS 223-41, hat der Senat der Universi-
tät Trier am 17.02.2011 im Benehmen mit
den Fachbereichen I, II, III, IV undVI die fol-
gende Ordnung zur Änderung der Allgemei-
nen Prüfungsordnung für die
Bachelorstudiengänge an der Universität
Trier beschlossen. Diese Änderungsordnung
hat der Präsident am 28.02.2011 genehmigt.
Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1
DieAllgemeine Prüfungsordnung für die Ba-
chelorstudiengänge an der Universität Trier
vom 12. November 2007 (StAnz. S. 2001)
wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird „§ 18 Frei-
versuch“ gestrichen. Die §§ 19 – 24 wer-
den zu §§ 18 – 23.

2. In § 1 Absatz 4 Satz 2 wird die Ziffer 3
gestrichen. Die bisherige Ziffer 4 wird
Ziffer 3 und die bisherige Ziffer 5 wird
Ziffer 4.

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 6 erhält folgende Fas-
sung:
„Eine regelmäßige Teilnahme wird
noch attestiert, wenn die oder der Stu-
dierende bis zu drei Einzelveranstal-
tungen, höchstens aber sechs
Veranstaltungsstunden im Semester,
versäumt hat“.

b) In Absatz 5 erhält der letzte Satz fol-
gende Fassung:
„Bei Vorlesungen wird der Nachweis
der regelmäßigen Teilnahme durch
das Bestehen der Modulprüfungen ge-
führt; die Mitteilungen gemäß Satz 1
und 2 entfallen“.

c) Absatz 10 wird gestrichen.

4. § 10 Absatz 3 Ziffer 3 erhält folgende
Fassung:
„3. die Kandidatin oder der Kandidat
nicht in dem Bachelorstudiengang, in
dem die Prüfung abgelegt werden soll, an
der Universität Trier eingeschrieben ist“.

5. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird durch folgende
Sätze ersetzt:
„Die Hausarbeit muss innerhalb von
drei Monaten nach Ende der Veran-
staltung abgegeben werden. Eine ein-
malige Verlängerung ist nur mit
Zustimmung des Prüfers zulässig. Die
Prüfenden sind verpflichtet, die The-
men so zu stellen, dass ein Bearbei-
tungszeitraum von zwei Wochen, in
Ausnahmefällen von vier Wochen,
eingehalten werden kann“.

b) Folgender neuer Absatz 3 wird einge-
fügt:
„(3) Unter einer schriftlichen Prüfung
in Form eines Portfolios ist das selb-
ständige Verfassen, Auswählen und
Zusammenstellen einer begrenzten
Zahl von schriftlichen Dokumenten
über die Themen eines Studienmoduls
und in den entsprechenden Lehrver-
anstaltungen hergestellte Produkte zu
verstehen. Ein Portfolio besteht aus
einer Einleitung, einer Sammlung von
Dokumenten und einer Reflexion. Die
Dokumente entstammen dabei der ge-
samten Zeit des Studiums im entspre-
chenden Modul. Für die Auswahl der
Zusammenstellung sowie das Verfas-
sen der Einleitung und der Reflexion
stehen nach näheren Regelungen in
den Fachprüfungsordnungen zwei
Wochen zur Verfügung. Bei der Ab-
gabe hat die oder der Studierende eine
Erklärung vorzulegen, dass sie oder er
das Portfolio selbständig erstellt und
keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel verwendet
hat. Die Abgabe des Portfolios in di-
gitaler Form (Präsentation) auf einem
geeigneten elektronischen Speicher-
medium ist mit Zustimmung der Prü-
ferin oder des Prüfers zulässig“.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4
und Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Wenn die Prüfungen im Falle der
letztenWiederholung als nicht bestan-
den bewertet werden, sind sie von
einem zweiten Prüfer oder einer zwei-
ten Prüferin zu bewerten“.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5
und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „erste“
durch das Wort „letzte“ und die
Wörter „schriftlichen Prüfung“
durch das Wort „Klausur“ ersetzt.

bb) Im letzten Satz wird der Punkt ge-
strichen und folgende Formulie-

rung angefügt: „oder wenn sich
eine Kandidatin oder ein Kandidat
ohne triftigen Grund zur letzten
Klausurprüfung nicht fristgerecht
anmeldet oder ohne triftigen
Grund nicht zur Wiederholungs-
prüfung erscheint oder nach Be-
ginn der Prüfung ohne triftigen
Grund zurücktritt oder wenn die
Klausur ohne erkennbare Bearbei-
tung abgegeben wird“.

cc) Im letzten Satz wird die Zahl „19“
durch die Zahl „18“ ersetzt.

e) Die bisherigen Absätze 5 – 7 werden
Absätze 6 – 8.

f) Im bisherigen Absatz 6 wird die Zahl
„23“ durch die Zahl „22“ ersetzt.

g) Folgender neuer Absatz 9 wird ange-
fügt:
„(9) Die Bekanntgabe der Ergebnisse
erfolgt im Campus Management Sy-
stem der Universität“.

6. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 Sätze 1 und 2 erhalten fol-
gende Fassung:
„Der Zeitraum von der Ausgabe des
Themas an die Kandidatin oder den
Kandidaten bis zur Ablieferung der
Bachelorarbeit beträgt unter Berück-
sichtigung der Arbeit für parallel lau-
fende Module vier Monate. Thema,
Aufgabenstellung und Umfang der
Bachelorarbeit sind von der Betreue-
rin oder dem Betreuer so zu begren-
zen, dass eine Bearbeitung in einer
Frist von 9 Wochen bei ausschließli-
cher Beschäftigung mit der Bachelor-
arbeit möglich wäre“.

b) In Absatz 5 wird im letzten Satz das
Wort „Hausarbeit“ durch das Wort
„Bachelorarbeit“ ersetzt.

c) InAbsatz 6 Satz 6 wird die Zahl „120“
durch die Zahl „100“ ersetzt.

d) Dem Absatz 10 wird folgender Satz
angefügt:
„Wenn dieWiederholungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft sind, gilt die Bache-
lorprüfung als endgültig nicht
bestanden“.

7. In § 16 Absatz 3 werden im ersten Satz
die Wörter “ gemäß Anhang” durch die
Wörter “gemäß Fachprüfungsordnung”
ersetzt. Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:
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„Die Fachprüfungsordnungen können
vorsehen, dass benotete Module bis zu
einem Umfang von 30 Leistungspunkten
nicht in die Endnote eingehen“.

8. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter
„stattdessen innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach dem Nichtbeste-
hen der Wahlpflicht-Modulprüfung“
gestrichen und es wird nach Satz 3 fol-
gender Satz eingefügt: „Absatz 4 fin-
det keine Anwendung“.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Wiederholung einer Modul-
prüfung muss jeweils zum nächst-
möglichen Termin erfolgen.
Findet die nächste Prüfung inner-
halb einer Frist von vier Monaten
nach der nicht bestandenen Prü-
fung statt, kann die Prüfung auch
zum ersten Termin nach Ablauf
dieser vier Monate wiederholt
werden“.

bb) Es wird folgender neuer Satz an-
gefügt:
„Bei einem Studiengangwechsel
unter Anrechnung von im bis-
herigen Studienverlauf nicht be-
standenen Prüfungsleistungen ent-
fallen die hier genannten Fristen
zur Wiederholung“.

c) In Absatz 5 wird im ersten Satz das
Wort „zweiten“ durch das Wort „letz-
ten“ ersetzt und der Punkt gestrichen
und dieWörter „und damit gilt die Ba-
chelorprüfung als endgültig nicht be-
standen“ angefügt.

9. § 18 wird gestrichen.

10. Die bisherigen §§ 19 – 24 werden zu §§
18 – 23.

11. Der bisherige § 19 wird wie folgt geän-
dert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
„vier“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.

b) InAbsatz 3 Satz 5 werden im Halbsatz
2 hinter demWort „muss“ die Wörter
„ab dem zweiten Rücktritt“ eingefügt.

c) Dem Absatz 3 wird als letzter Satz
hinzugefügt:
„Andernfalls gilt die Prüfung als nicht
bestanden“.

12. Im bisherigen § 20 Absatz 1 wird hinter
Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Die Gesamtnote wird hinter der Be-
zeichnung in Worten in Klammern als
Zahl mit einer Kommastelle aufgeführt“.

Artikel 2
Diese Ordnung zur Änderung der Allgemei-
nen Prüfungsordnung für die Bachelorstudi-
engänge an der Universität Trier tritt am Tage
nach ihrerVeröffentlichung imVerkündungs-
blatt der Universität Trier – Amtliche Be-
kanntmachungen in Kraft.

Trier, den 28.02.2011

Der Präsident der Universität Trier
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger
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Ordnung zur Änderung
der Allgemeinen Prüfungsordnung

für die Masterstudiengänge
an der Universität Trier

Vom 28.02.2011

Aufgrund des § 7Absatz 2 Nr. 2 und des § 76
Absatz 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes in
der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl.
S. 463), BS 223-41, hat der Senat der Uni-
versität Trier am 17.02.2011 im Benehmen
mit den Fachbereichen I, II, III, IV undVI die
folgende Ordnung zur Änderung der Allge-
meinen Prüfungsordnung für die Master-
studiengänge an der Universität Trier
beschlossen. Diese Änderungsordnung hat
der Präsident am 28.02.2011 genehmigt. Sie
wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1
DieAllgemeine Prüfungsordnung für die Ma-
sterstudiengänge an der Universität Trier vom
12. November 2007 (StAnz. S. 2007) wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird „§ 18 Frei-
versuch“ gestrichen. Die §§ 19 – 24 wer-
den zu §§ 18 – 23.

2. In § 1 Absatz 4 Satz 2 wird die Ziffer 3
gestrichen. Die bisherige Ziffer 4 wird
Ziffer 3 und die bisherige Ziffer 5 wird
Ziffer 4.

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Als neuer Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Eine Zulassung zum Master-
Studium ist gemäß § 19 Abs. 2
HochSchG auch dann möglich, wenn
der Bachelor-Abschluss noch nicht
vorliegt, aber der Abschluss in dem
der Bewerbung folgenden Semester
erreicht werden kann. Um dieses dar-
zulegen, ist eine Leistungsübersicht
der bisher erreichten Leistungen vor-
zulegen. Ferner ist eine Übersicht der
noch offenen Leistungen beizufügen
und eine Darlegung, wie diese inner-
halb der Semesterfrist erreicht werden
können. Die Einschreibung erlischt,
wenn die in dieser Prüfungsordnung
bzw. der Fachprüfungsordnung ge-
nannten Zugangsvoraussetzungen
nicht bis zum Ende des ersten Seme-
sters vollständig nachgewiesen wer-
den“.

4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 6 erhält folgende Fas-
sung:

„Eine regelmäßige Teilnahme wird
noch attestiert, wenn die oder der Stu-
dierende bis zu drei Einzelveranstal-
tungen, höchstens aber sechs
Veranstaltungsstunden im Semester,
versäumt hat“.

b) In Absatz 5 erhält der letzte Satz fo-
gende Fassung:
„Bei Vorlesungen wird der Nachweis
der regelmäßigen Teilnahme durch
das Bestehen der Modulprüfungen ge-
führt; die Mitteilungen gemäß Satz 1
und 2 entfallen“.

c) Absatz 10 wird gestrichen.

5. § 10 Absatz 3 Ziffer 3 erhält folgende
Fassung:
„3. die Kandidatin oder der Kandidat
nicht in dem Masterstudiengang, in dem
die Prüfung abgelegt werden soll, an der
Universität Trier eingeschrieben ist“.

6. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 3 wird durch folgende
Sätze ersetzt:
„Die Hausarbeit muss innerhalb von
drei Monaten nach Ende der Veran-
staltung abgegeben werden. Eine ein-
malige Verlängerung ist nur mit
Zustimmung des Prüfers zulässig. Die
Prüfenden sind verpflichtet, die The-
men so zu stellen, dass ein Bearbei-
tungszeitraum von drei Wochen, in
Ausnahmefällen von fünf Wochen,
eingehalten werden kann“.

b) Folgender neuer Absatz 3 wird einge-
fügt:
„(3) Unter einer schriftlichen Prüfung
in Form eines Portfolios ist das selb-
ständige Verfassen, Auswählen und
Zusammenstellen einer begrenzten
Zahl von schriftlichen Dokumenten
über die Themen eines Studienmoduls
und in den entsprechenden Lehrver-
anstaltungen hergestellte Produkte zu
verstehen. Ein Portfolio besteht aus
einer Einleitung, einer Sammlung von
Dokumenten und einer Reflexion. Die
Dokumente entstammen dabei der ge-
samten Zeit des Studiums im entspre-
chenden Modul. Für die Auswahl der
Zusammenstellung sowie das Verfas-
sen der Einleitung und der Reflexion
stehen nach näheren Regelungen in
den Fachprüfungsordnungen zwei
Wochen zur Verfügung. Bei der Ab-
gabe hat die oder der Studierende eine
Erklärung vorzulegen, dass sie oder er
das Portfolio selbständig erstellt und
keine anderen als die angegebenen

Quellen und Hilfsmittel verwendet
hat. Die Abgabe des Portfolios in di-
gitaler Form (Präsentation) auf einem
geeigneten elektronischen Speicher-
medium ist mit Zustimmung der Prü-
ferin oder des Prüfers zulässig“.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4
und Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Wenn die Prüfungen im Falle der
letztenWiederholung als nicht bestan-
den bewertet werden, sind sie von
einem zweiten Prüfer oder einer zwei-
ten Prüferin zu bewerten“.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5
und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „erste“
durch das Wort „letzte“ und die
Wörter „schriftlichen Prüfung“
durch das Wort „Klausur“ ersetzt.

bb) Im letzten Satz wird der Punkt ge-
strichen und folgende Formulie-
rung angefügt: „oder wenn sich
eine Kandidatin oder ein Kandidat
ohne triftigen Grund zur letzten
Klausurprüfung nicht fristgerecht
anmeldet oder ohne triftigen
Grund nicht zur Wiederholungs-
prüfung erscheint oder nach Be-
ginn der Prüfung ohne triftigen
Grund zurücktritt oder wenn die
Klausur ohne erkennbare Bearbei-
tung abgegeben wird“.

cc) Im letzten Satz wird die Zahl „19“
durch die Zahl „18“ ersetzt.

e) Die bisherigen Absätze 5 – 7 werden
Absätze 6 – 8.

f) Im bisherigen Absatz 6 wird die Zahl
„23“ durch die Zahl „22“ ersetzt.

g) Folgender neuer Absatz 9 wird ange-
fügt:
„(9) Die Bekanntgabe der Ergebnisse
erfolgt im Campus Management Sy-
stem der Universität“.

7. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 Sätze 1 und 2 erhalten fol-
gende Fassung:
„Der Zeitraum von der Ausgabe des
Themas an die Kandidatin oder den
Kandidaten bis zur Ablieferung der
Masterarbeit beträgt unter Berück-
sichtigung der Arbeit für parallel lau-
fende Module sechs Monate. Thema,
Aufgabenstellung und Umfang der
Masterarbeit sind von der Betreuerin
oder dem Betreuer so zu begrenzen,
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dass eine Bearbeitung in einer Frist
von 18 – 23 Wochen je nach Lei-
stungsumfang der Masterarbeit bei
ausschließlicher Beschäftigung mit
der Masterarbeit möglich wäre“.

b) In Absatz 5 wird im letzten Satz das
Wort „Hausarbeit“ durch das Wort
„Masterarbeit“ ersetzt.

c) In Absatz 6 Satz 6 wird die Zahl „60“
durch die Zahl „40“ ersetzt.

d) Dem Absatz 10 wird folgender Satz
angefügt:
„Wenn dieWiederholungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft sind, gilt die Master-
prüfung als endgültig nicht
bestanden“.

e) In Absatz 11 wird das Wort „Bache-
lorarbeit“ durch das Wort „Masterar-
beit“ ersetzt.

8. In § 16 Absatz 3 werden im ersten Satz
die Wörter „gemäß Anhang“ durch die
Wörter „gemäß Fachprüfungsordnung“
ersetzt. Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:
„Die Fachprüfungsordnungen können
vorsehen, dass benotete Module bis zu
einem Umfang von 20 Leistungspunkten
nicht in die Endnote eingehen“.

9. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter
„stattdessen innerhalb einer Frist von

sechs Monaten nach dem Nichtbeste-
hen der Wahlpflicht-Modulprüfung“
gestrichen und es wird nach Satz 3 fol-
gender Satz eingefügt: „Absatz 4 fin-
det keine Anwendung“.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Wiederholung einer Modul-
prüfung muss jeweils zum nächst-
möglichen Termin erfolgen.
Findet die nächste Prüfung inner-
halb einer Frist von vier Monaten
nach der nicht bestandenen Prü-
fung statt, kann die Prüfung auch
zum ersten Termin nach Ablauf
dieser vier Monate wiederholt
werden“.

bb) Es wird folgender neuer Satz an-
gefügt:
„Bei einem Studiengangwechsel
unter Anrechnung von im bis-
herigen Studienverlauf nicht be-
standenen Prüfungsleistungen ent-
fallen die hier genannten Fristen
zur Wiederholung“.

c) In Absatz 5 wird im ersten Satz das
Wort „zweiten“ durch das Wort „letz-
ten“ ersetzt und der Punkt gestrichen
und die Wörter „und damit gilt die
Masterprüfung als endgültig nicht be-
standen“ angefügt.

10. § 18 wird gestrichen.

11. Die bisherigen §§ 19 – 24 werden zu §§
18 – 23.

12. Der bisherige § 19 wird wie folgt geän-
dert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort
„vier“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.

b) InAbsatz 3 Satz 5 werden im Halbsatz
2 hinter demWort „muss“ die Wörter
„ab dem zweiten Rücktritt“ eingefügt.

c) Dem Absatz 3 wird als letzter Satz
hinzugefügt:
„Andernfalls gilt die Prüfung als nicht
bestanden“.

13. Im bisherigen § 20 Absatz 1 wird hinter
Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Die Gesamtnote wird hinter der Be-
zeichnung in Worten in Klammern als
Zahl mit einer Kommastelle aufgeführt“.

Artikel 2
Diese Ordnung zur Änderung der Allgemei-
nen Prüfungsordnung für die Masterstudien-
gänge an der Universität Trier tritt am Tage
nach ihrerVeröffentlichung imVerkündungs-
blatt der Universität Trier – Amtliche Be-
kanntmachungen in Kraft.

Trier, den 28.02.2011

Der Präsident der Universität Trier
Prof. Dr. Peter Schwenkmezger
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Ordnung zur Änderung
der Teilstudien- und Prüfungsordnung

des Fachbereichs V – Rechtswissenschaft
der Universität Trier

für das rechtswissenschaftliche Studium
mit dem Ziel der ersten juristischen

Prüfung (TStudPO)

Vom 03. März 2011

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes vom 21.
Juli 2003 (GVBl 2003, S. 167), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 09. Juli 2010 (GVBl
S. 167, BS 223-41, hat der Fachbereichsrat
des FachbereichsV – Rechtswissenschaft der
Universität Trier am 10. November 2010 die
folgende Ordnung zur Änderung der Teilstu-
dien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs

V – Rechtswissenschaft der Universität Trier
für das rechtswissenschaftliche Studium mit
dem Ziel der ersten juristischen Prüfung
(TStudPO) beschlossen. Diese Änderungs-
ordnung hat der Präsident der Universität
Trier mit Schreiben vom 25. Februar 2011 ge-
nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Artikel 1
Die Teilstudien- und Prüfungsordnung des
Fachbereichs V – Rechtswissenschaft der
Universität Trier für das rechtswissenschaft-
liche Studium mit dem Ziel der ersten juris-
tischen Prüfung (TStudPO) vom 23.
September 2004 (StAnz. S. 1371, Berichti-
gung StAnz. 2005 S. 700), zuletzt geändert
durch Ordnung vom 21. April 2010 (Verkün-
dungsblatt der Universität Trier vom 29.April
2010) wird wie folgt geändert:

In § 15Absatz 2 Satz 1 wird dasWort „muss“
durch „soll“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Ordnung zur Änderung der TStudPO
des FachbereichsV – Rechtswissenschaft der
Universität Trier für das rechtswissenschaft-
liche Studium mit dem Ziel der ersten juristi-
schen Prüfung (TStudPO) tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Trier, den 03. März 2011

Der Dekan des
Fachbereichs V – Rechtswissenschaft

der Universität Trier
Prof. Dr. Jan von Hein


